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VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn bei Drogenkonsum von Schülerinnen und 
Schülern und bei Drogenvorfällen1 im Schulalltag in erster 
Linie pädagogische Reaktionen gefragt sind, erreichen    
das SuchtPräventionsZentrum (SPZ) viele Fragen rechtlicher 
Natur. Mit dieser Informationsschrift möchten wir Sie  
daher mit einigen wichtigen Hinweisen unterstützen, bei 
Drogenkonsum bzw. -weitergabe und -handel rechtlich 
 angemessen zu reagieren. Wir bieten Ihnen Antworten auf  
die am häufigsten gestellten Fragen und konzentrieren  
uns dabei vor allem auf die gesetzlichen Bestimmungen  
und Verwaltungsvorschriften, die im Zusammenhang  
mit Drogenvorfällen an Schulen von Bedeutung sind. Über -
dies finden Sie im Schlussteil der Broschüre einige über-
greifende Empfehlungen sowie eine Übersicht von Ansprech-
partnerinnen und Ansprech partnern für Suchtprävention  
und Inter vention bei Drogenvorfällen.

Wir hoffen, dass diese Informationsschrift bei der  Be wältigung 
von Drogenvorkommnissen hilfreich für Sie ist. Für weitere 
Unter stützung stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des SPZ gerne zur Verfügung. Wir beraten Sie, 
 betroffene Schülerinnen, Schüler und auch Eltern oder führen 
 schul interne Informationsveranstaltungen zu diesem 
 Themen komplex durch. In diesem Zusammenhang bieten wir 
Ihnen auch umfassende Hilfestellung bei der Erstellung  
eines schulischen Gesamtkonzeptes zur Suchtprävention an.2

Andrea Rodiek
Leiterin i.V. des SuchtPräventionsZentrums

Hamburg, Juli 2014
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Ein besonderer Dank für die hilfreiche Unterstützung geht an 
die Präsidialabteilung der Polizei Hamburg.

1 Zur Vereinfachung verwenden wir im Folgenden weitgehend den Begriff Drogen  
in umfassender Weise in Bezug auf legale und illegale Suchtmittel.

2 siehe dazu http://li.hamburg.de/spz/material/ (24.6.2014) 
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6 HmbPSchG vom 11. Juli 2007, letzte Änderung vom 19. Juni 2012
 www.landesrecht.hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase= 

1&doc.id=jlr-PassivrauchSchGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr (24.6.2014)

3 Dazu zählen auch Alcopops.
4 Personen unter 14 Jahren
5 Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind

A  |  FRAgen unD AnTWORTen FRAgen unD AnTWORTen  |  A

I. Welche rechtlichen Bestimmungen  hinsichtlich 
 legaler und illegaler Drogen geben das Jugend
schutzgesetz, das passivraucherschutzgesetz und 
das Betäubungsmittelgesetz vor? 
Die wichtigsten Vorschriften: 

1. Bestimmungen zum Umgang mit Alkohol und Tabak 

Im Jugendschutzgesetz (JuSchG) vom 23.7.2002, zuletzt ge än-
dert am 31.10.2008, heißt es:
§ 9 Alkoholische Getränke:
(1) „In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffent lich-
keit dürfen
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke“3 „oder Lebens-

mittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge ent-
halten, an Kinder4 und Jugendliche5 

2. andere alkoholische Getränke“ (Bier, Wein, Sekt u.ä.) „an Kin-
 der und Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben noch 
darf ihnen der Verzehr gestattet werden.“

(2) „Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer perso-
nenberechtigten Person begleitet werden.“

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren
(1) „In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffent lich-
keit dürfen Tabakwaren an Kinder oder Jugendliche weder ab-
gegeben noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden. (...)“
(2) „In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automa ten 
angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat
1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort auf-

gestellt ist oder
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Auf-

sicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche Tabak-
waren nicht entnehmen können.“

Das Hamburgische Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des 
Passivrauchens in der Öffentlichkeit (Hamburgisches 
 Passiv   rau cherschutzgesetz – HmbPSchG)6 formuliert zum 
Rauch     verbot:
§ 2 (1) 
Das Rauchen ist nach Maßgabe der Absätze 2-6 verboten in:
4. öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft im 

Sinne von § 1 des Hamburgischen Gesetzes über Schulen in 
freier Trägerschaft in der Fassung vom 21. September 2004 
(HmbGVBl. S. 365),

§ 2 (5) 
In den Fällen des Absatzes 1 Nummern 4 und 5 erstreckt sich 
das Rauchverbot auch auf das Gelände, auf welchen sich die 
Gebäude befinden sowie auch auf alle schulischen Veran stal-
tungen und alle Kinder- und Jugendveranstaltungen außer-
halb der Gebäude.“

§ 4 Verantwortlichkeit für die Umsetzung des Rauchverbots
(1) Verantwortlich für die Einhaltung des Rauchverbots nach  
§ 2 sowie für die Erfüllung der Hinweispflichten nach § 3 sind 
im Rahmen ihrer Befugnisse
1. Die Leitung der jeweiligen Einrichtung im Sinne von § 2 Ab-

satz 1 Nummern 1 bis 8 und 12,

(2) Soweit den Verantwortlichen nach Absatz 1 ein Verstoß ge   -
gen das Rauchverbot bekannt wird, haben sie die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Verstöße zu verhindern.

Hinweis: Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften stellt  
eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet 
wer  den kann. 

umgang mit 
Alkohol 
und Tabak

Rauchverbot und 
passivraucher  
schutz
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8 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Diversion_(Deutschland) (24.6.2014) 

7 Nähere Informationen finden Sie hierzu im Internet unter  
http://sucht-hamburg.de/projekte/schulbus (24.6.2014)

b) Mit welchem Strafrahmen müssen Erwachsene und 
Jugendliche beim Umgang mit Drogen rechnen? 

Straftaten (Auszüge aus dem BtMG) 
§ 29 (1) 
1. Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft:
wer u.a. Betäubungsmittel besitzt, unerlaubt anbaut, herstellt, 
mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, 
ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt 
oder sich in sonstiger Weise verschafft. 

§ 29a (1) 
1. Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft:
wer als Person über 21 Jahre Betäubungsmittel u.a. an eine Per-
 son unter 18 Jahren abgibt, sie ihr verabreicht oder zum unmit-
telbaren Verbrauch überlässt oder mit Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge Handel treibt, sie in nicht geringer Menge 
herstellt oder abgibt oder sie besitzt.

§ 30a (1) 
Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer 
Betäubungsmittel in nicht geringer Menge unerlaubt anbaut, 
her  stellt, mit ihnen Handel treibt, sie ein- oder ausführt (§ 29 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und dabei als Mitglied einer Bande handelt, 
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden 
hat. 

Strafrahmen für Jugendliche 
Vergehen von Jugendlichen werden nach dem Jugendstraf-
recht beurteilt, welches in erster Linie vom Erziehungsgedanken 
aus geht. §§ 45 bis 47 des Jugendgerichtsgesetzes regeln u.a. 
die Einstellung des Verfahrens zugunsten der Erteilung von 
Auflagen, Weisungen und erzieherischen Maßnahmen (Diver-
sionsrichtlinie). Diese Maßnahmen der Staatsanwalt schaft wer -
den nur unter bestimmten Voraussetzungen angewendet und 
werden nur mit Zustimmung der Verdächtigen durchgeführt. 
Es erfolgt keine Eintragung ins Strafregister, jedoch eine Ein-
tragung in das Erziehungsregister.8

2.  Bestimmungen hinsichtlich illegaler Drogen,  
insbesondere Cannabis 

Cannabis ist hervorgehoben, weil es unter Jugendlichen die am 
meisten verbreitete Droge ist. Das haben auch die Ham bur ger 
Schüler- und Lehrerbefragungen (Hamburger Schul bus) zum 
Umgang mit Suchtmitteln 2004 – 2012 des Büros für Sucht prä-
vention ergeben.7

a) Welche Handlungen sind nach dem Betäubungs - 
mittel gesetz (BtMG) in der Fassung vom 10.3.2005,  
gültig ab 18.3.2005, strafbar?

Im Umgang mit Drogen gibt es immer wieder Unklarheiten zu 
den gesetzlichen Vorschriften und zur Strafbarkeit des Um-
gangs mit Cannabis. Entgegen der Meinung vieler Jugendlicher 
gilt: Jeglicher Umgang mit Cannabis ist verboten und nach 
dem BtMG strafbar. Das gilt auch für den „bloßen Besitz oder 
Er werb für den persönlichen Gebrauch“. 

Auch für den Erwerb und Besitz illegaler Drogen sieht der 
§§ 29 BtMG eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder 
eine Geld strafe vor. Der reine Konsum von Betäubungsmitteln 
ist nicht strafbar. Aber mit dem dafür erforderlichen Erwerb und 
Besitz wurden in der Regel im Vorfeld strafbare Handlungen 
begangen. Ein Konsum ohne vorhergehenden Erwerb oder Be-
sitz ist kaum denkbar.

Die Bestimmungen gelten für die Drogen Marihuana und 
Cannabisharz bzw. Haschisch: 
Marihuana sind Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung 
Cannabis gehörenden Pflanzen und deren Samen; Cannabis-
harz bzw. Haschisch ist das abgesonderte Harz der zur Gattung 
Cannabis gehörenden Pflanzen.

umgang mit 
Cannabis

Straftaten  
und Folgen
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9 Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Menge_(Bet%C3%A4ubungsmittelrecht)# 
Geringe_Mengen_bei_anderen_Bet.C3.A4ubungs mitteln (24.6.2014)

10 Vgl. §§ 315c, 316 StGB, Straftaten im Straßenverkehr u.a. unter Einfluss von Rausch-
mitteln, Trunkenheit am Steuer http://dejure.org/gesetze/StGB/315c.html (24.6.2014)

projekt FreD Seit dem 01.07.2004 wird das Projekt Frühintervention bei erst-
auffälligen Drogenkonsumenten (FreD) in der Drogen bera tungs-
  stelle KÖ 16a (siehe Adressenliste in Kapitel C ) in Ham burg 
durchgeführt. Die Teilnahme an diesem Angebot kann sich ggf. 
auch positiv auf das eingeleitete Ermittlungsverfahren auswir-
ken.

Das Angebot wurde für junge Menschen entwickelt, die we-
gen des Besitzes einer geringen Menge illegaler Drogen zum 
Eigenverbrauch in Hamburg erstmals polizeilich auffällig ge-
worden sind. Die Konzeption sieht vor, dass Beschuldigte u.a. 
durch die Polizei über das Angebot einer freiwilligen und kos  ten-
losen Teilnahme an einem Informations- und Beratungs kurs  in  - 
formiert werden. Dieser Hinweis geht in schriftlicher Form bei 
minderjährigen Beschuldigten an deren Eltern und bei Voll-
jährigen direkt an die Beschuldigten. 

c) In welchen Fällen kann die Staatsanwaltschaft  
von der Verfolgung absehen?

Ein häufiger Irrtum besteht darin zu glauben, der Besitz einer 
sogenannten geringen Menge sei legal, da im § 31 a (BtMG) 
formuliert ist, unter welchen Bedingungen ein Verfahren einge-
stellt werden kann und dies in der Praxis auch häufig geschieht.

§ 31 a 
Die Staatsanwaltschaft kann bei Vergehen nach § 29 BtMG von 
der Verfolgung absehen, wenn
n	die Schuld des Täters als gering anzusehen ist;
n	kein öffentliches Interesse an Strafverfolgung besteht,  

(siehe Erläuterung unter 2 d);
n	Besitz, Erwerb, sonstige Verschaffung, Ein-Ausfuhr, Anbau 

und Herstellung geringer Mengen zum Eigenverbrauch  
erfolgt. (In Hamburg liegt der Grenzwert seit 2007 bei ca. 6 g.)

d) Was ist unter „öffentlichem Interesse“ zu verstehen?

Öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht in der Re-
gel, wenn der Gebrauch der Betäubungsmittel zu einer Fremd-
gefährdung führen kann und in einer Art und Weise stattfindet, 
die z.B. Kinder, nicht abhängige Jugendliche oder Heran wach-
sende zum Konsum verführen könnte; insbeson dere wenn er 
vor oder in Einrichtungen erfolgt, die von diesem Personenkreis 
(besonders schutzbedürftige Personen) genutzt werden: Hierzu 
zählen z.B. Kin  dertagesstätten, Kindergärten, Spielplätze, Schu-
len, Jugend heime, Jugendwohnungen, Konsum in der Öffent-
lich keit, im Öffentlichen Personennahverkehr.9 Für die Polizei  
ist es un erheblich, ob öffentliches Interesse vorliegt oder nicht. 
In jedem Fall ist die Polizei bei illegalen Drogen verpflichtet, 
 ein  zuschreiten, Maßnahmen zu treffen, das Betäubungsmittel 
sicher  zustellen (§ 163 StPO) und eine Strafanzeige zu fertigen.

3. Alkohol/Cannabis im Straßenverkehr10

a) Führerschein und Cannabis

Wer Drogen konsumiert hat und danach mit dem Auto, Motor-
rad, Mofa, Fahrrad etc. fährt, verstößt – unabhängig von der 
kon sumierten Menge – gegen das Straßenverkehrsrecht. Er 
kann mit einem Bußgeld von 500 € und mindestens einem 
 Mo nat Fahrverbot plus 2 Punkten in Flensburg bestraft werden.

Die Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von Dro-
gen kann auch eine Straftat sein, wenn eine Gefährdung des 
Straßenverkehrs vorliegt. Dies kann zu einer Geld- oder Frei-
heitsstrafe und Sperre oder einem Entzug der Fahrerlaubnis 
führen (6 Monate bis 5 Jahre). Weitere Konsequenzen sind die 
Mitteilung an die Führerscheinstelle, eine Eignungsprüfung 
und Sperrfrist für den Erwerb eines Führerscheins.

Verstoß gegen  
das Straßen
verkehrsrecht
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13  Zur Vereinfachung verwenden wir im Folgenden weitgehend den Begriff Drogen in 
umfassender Weise für legale und illegale Suchtmittel.

11 Quelle: Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (2012): Joint oder Führerschein, 
Informationsbroschüre. Weitere Informationen unter www.verkehrslexikon.de

12 Quelle: www.verkehrslexikon.de/Texte/Alkohol17.php (24.6.2014)

Hinweise: 
n	Jeder festgestellte Cannabiskonsum (Drogenkonsum) wird 

bei der Führerscheinstelle gemeldet. Es werden Drogen   tests 
durchgeführt, um zu testen ob und welche Drogen kon  su-
miert wurden. Wird dabei ein gelegentlicher oder  regel  mä  ßi  - 
ger Drogenkonsum nachgewiesen, wird der Führer  schein 
sichergestellt. Betroffene müssen zur MPU (Medizi nisch 
Psychologische Untersuchung; „Idiotentest“).

n	Die Kosten für die MPU inkl. Urinkontrolle und Haaranalyse 
belaufen sich auf ca. 1200 € (Stand 2013).

n	Wenn bei jemandem, der Mitfahrer im Auto ist und selbst 
noch keinen Führerschein besitzt, Drogen gefunden werden, 
wird auch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle 
 ge  macht. Dasselbe gilt bei Razzien in Discotheken.11

b) Das Alkoholverbot für junge Fahranfängerinnen und 
Fahranfänger

„Seit dem 01.08.2007 ist § 24c StVG in Kraft getreten, der die 
sog. Null-Promille-Grenze für junge Fahranfänger und Fahr an-
fängerin nen einführt und entsprechende Sanktionen bei einem 
Verstoß zulässt; die Sanktionen ergeben sich aus entsprechen-
den Än derungen des Bußgeldkatalogs.
Das Verbot jeglichen Alkoholgenusses in Verbindung mit der 
Teil nahme am öffentlichen Straßenverkehr richtet sich an: 
n	alle Kfz-Führer vor Vollendung des 21. Lebensjahres;
n	alle Kfz-Führer, die sich in einer Probezeit befinden, auch 

wenn es sich um die verlängerte Probezeit handelt. “12

II. Welche schulrechtlichen Bestimmungen und 
Verwaltungsvorschriften sind im Zusammenhang 
mit legalen und illegalen Drogen an Schulen  
zu beachten?

1. Bestimmungen zum Umgang mit Alkohol, Tabak13  
und illegalen Drogen

a) Dazu formuliert § 31 Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) 
„Beaufsichtigung, Weisungen, Hausordnung“ 
(1) „Schülerinnen und Schüler sind während des Unterrichts, 
während des Aufenthalts auf dem Schulgelände, in der Unter-
richtszeit und bei sonstigen Schulveranstaltungen, sowie wäh-
rend der Schulausflüge durch Lehrerinnen und Lehrer zu be-
aufsichtigen.

„Durch die Beaufsichtigung sollen sie vor Gefahren geschützt 
werden (...)“ „und vor Handlungen bewahrt werden, mit denen 
sie sich oder anderen Schaden zufügen können. Zur Beauf sich-
tigung und Unfallverhütung können Schülerinnen und Schülern 
Weisungen erteilt werden.“

(3) „Die Schule legt in der Hausordnung Näheres über die Rechte 
und Pflichten der Schülerinnen und Schüler sowie des pädago-
gischen und nichtpädagogischen Personals fest (...).“

„Das Mitführen von (...) unerlaubten Betäubungsmitteln in 
Sin  ne des Betäubungsmittelgesetzes (...)“ „und das Mitführen 
von alkoholischen Getränken ist an Schulen und auf schuli-
schen Veranstaltungen grundsätzlich untersagt (...).“ 

 „Ausnahmen vom Verbot alkoholischer Getränke im Einzel-
fall bedürfen der Genehmigung der Schulleitung.“ 

 Rechtsvorschriften zum schulischen Rauchverbot siehe unter:
I. Welche rechtlichen Bestimmungen hinsichtlich legaler und illegaler Drogen 
 geben das Jugendschutzgesetz, das Hamburgische Passivraucherschutzgesetz –
HmbPSchG und das Betäubungsmittelgesetz vor? (siehe S. 6f.)

Alkohol bei 
Fahranfängern

unerlaubte 
Betäubungsmittel 
und Alkohol an 
Schulen verboten
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III. Wie ist mit dem Verdacht auf den Konsum bzw.    
  Besitz von illegalen Drogen umzugehen?

1. „Verhaltensauffälligkeiten“ bei „bekifften“ Schülerinnen 
und Schülern im Unterricht

Folgende tatsächliche zu beobachtende Verhaltensauffällig kei-
ten sprechen möglicherweise dafür, dass eine Schülerin oder 
ein Schü  ler „bekifft“ ist: 
n	häufiges Zuspätkommen, vorzeitiges Verlassen des 

Unterrichts, viele Fehlzeiten;
n	Konzentrationsprobleme, Verschlechterung in Klassen-

arbeiten und Hausaufgaben;
n	Unaufmerksamkeit, Zurückgezogenheit;
n	übertriebenes Albern sein, Laberflashs, Kichern, Grinsen 

ohne erkennbaren Anlass;
n	Schläfrigkeit und Reaktionsverlangsamung;
n	gerötete Augen wie bei einer Bindehautentzündung; 

 verschlafen oder glasig wirkende Augen;
n	 intensiver Marihuana-Geruch an der Kleidung;
n	Hinweise auf Idealisierung von Drogenkonsum  

z.B. aus Gesprächen oder durch Cannabisembleme  
auf Kleidungsstücken, Taschen, Etuis etc.;

n	 in der Klasse und auf dem Schulhof sichtbare Verände-
rungen des Freundeskreises:

n	den Verdacht begründende Informationen zu einzelnen 
Schülerinnen bzw. Schülern von Dritten. 

Viele dieser Verhaltensauffälligkeiten bzw. Signale können für 
sich genommen auch auf andere Ursachen hinweisen. Aber  
sie begründen vor allem dann einen Verdacht auf Cannabis-
konsum, wenn mehrere von ihnen bei einer Schülerin bzw. 
einem Schüler zu beobachten sind oder noch andere Schü-
lerinnen und Schüler ähnlich auffällig werden. Für Lehrkräfte, 
Pädagoginnen und Pädagogen gilt es dann, diesem Verdacht 
nachzugehen, auch wenn exakte Beweise fehlen. 

In einem ersten kurzen Gespräch mit der bzw. dem unter 
Verdacht stehenden Schülerin bzw. Schüler unter vier Augen 
sollte es darum gehen, sie bzw. ihn mit den eigenen Be ob-
achtungen und Wahrnehmungen zu konfrontieren, konkret 
nach Gründen dafür zu fragen (ggf. auch direkt nach mögli-
chem Cannabis kon sum). Es sollte auch die Sorge um die Schü-
lerin bzw. den Schüler angesprochen werden, ebenso aber 
auch die Notwendigkeit der Einhaltung der Schulregeln.

Abschließend ist es wichtig, verbindliche Absprachen zu 
treffen. Die Sorgeberechtigten sind durch die Schule zu infor-
mieren. Bei weiteren Auffälligkeiten bzw. Verletzungen der 
Schul regeln ist eine erneute Ansprache unbedingt notwendig 
und die Intervention zu verstärken (siehe auch unter Kapitel B 
„Empfehlungen“ die Anlage „Beispielhafte Abgestufte Inter
ventions maßnahmen bei Suchtmittelkonsum bzw. Sucht ge
fähr dung“ sowie im Kapitel A unter VI. „Informationspflichten 
gegenüber den Eltern“).

Nach § 49 Absatz 1 Hamburgisches Schulgesetz hat die 
Schu le bei begründetem Verdacht auf Drogenbesitz (z.B. inten-
siver Marihuana-Geruch an der Kleidung), die Möglichkeit, 
eine „Nachschau in der Kleidung oder mitgeführten Sachen“ 
vorzunehmen. Das Hinweisen der Schü ler innen und Schüler 
auf diesen Absatz kann schon eine abschreckende Wirkung  ha  - 
ben.

2. Was habe ich zu beachten, wenn ich eine Schülerin bzw. 
einen Schüler vom Unterricht ausschließe? 

Wenn Sie eine Schülerin bzw. einen Schüler vom Unterricht 
ausschließen, weil sie bzw. er z.B. „bekifft“ ist und dem Unter-
richtsgeschehen nicht folgen kann, handeln Sie möglichst nach 
Verfahrensschritten, die Sie in Ihrer Hausordnung für solche 
Entscheidungen bereits festgelegt haben. Falls Sie noch keine 
Interventionsschritte festgelegt haben, nehmen Sie solche Bei-
spiele zum Anlass, ein gemeinsames und abgestimmtes Vor-
gehen auf den Weg zu bringen. 

Verhaltens
auffälligkeiten 
nach 
Drogenkonsum

unterrichts  
ausschluss
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14 Aufgrund der Gefährdungssituation der Schülerin/des Schülers ist eine erhöhte 
 Aufsichtspflicht geboten.

Folgende Schritte sollten im konkreten Fall berücksichtigt 
 wer den:

n	Falls die Schülerin bzw. der Schüler zugegeben hat, dass 
Drogen konsumiert wurden, verabreden Sie, bevor sie   
bzw. er nach Hause geht, einen Gesprächstermin mit der 
Klassen  lehrerin bzw. dem Klassenlehrer und den Eltern.

n	Das Informationsrecht steht auch weiterhin den ehema - 
li gen Sorgeberechtigten der über 18jährigen Schülerinnen 
und Schü lern zu (Informationen Lernentwicklung, über  
das Arbeits- und Sozialverhalten, bei Problemen im Lern-  
und Leistungs ver halten sowie bei sonstigen Verhaltens-
schwierig keiten mit dem Ziel der frühzeitigen Einleitung  
von Hilfemaß nah men), falls die volljährige Schülerin/ 
der volljährige Schüler dem nicht widersprochen hat   
(vgl. § 32 Absatz 4 HmbSG).

Lehrkräfte sollten sich vergewissern, ob die betroffene Schü-
ler in/der betroffene Schüler in der Lage ist, eigenständig nach 
Hau se zu kommen. Möglicherweise macht es Sinn, dass die 
Schü  lerin/der Schüler sich zunächst im Krankenzimmer aus-
ruht. Im nächsten Schritt muss verantwortlich geregelt werden, 
wie ein sicherer Nachhauseweg gewährleistet werden kann. 
Eine Auf sichtspflicht gegenüber volljährigen Schülerin nen und 
Schü lern besteht nicht, wohl aber die Verpflichtung, bei Un-
glücks fäl len, gemeiner Gefahr oder Not Hilfe zu leisten.

3. Was tun, wenn Schülerinnen und Schüler in der Pause 
bzw. Freistunde kiffen?

Wenn Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit kiffen 
oder andere Drogen konsumieren, muss auf der Basis klarer, 
vereinbarter Regeln und Maßnahmen darauf reagiert werden. 
Dies ist unabhängig davon, ob der Konsum auf dem Schul ge  -
län de oder im Umfeld der Schule stattfindet. Der Bezugs rah men 
ist das Schulleben. Ist dies der Fall, kann die Schule im Einzelfall 
über konkrete Ordnungsmaßnahmen entscheiden.

Besteht der Verdacht, dass auf dem Schulgelände oder im 
Umfeld der Schule während der Schulzeit Drogen konsumiert 
werden, d.h. Straftaten begangen werden (Besitz von Drogen), 
muss nach Anlage 2 zur Richtlinie zur Meldung und Bearbeitung 
von Gewaltvorfällen in Schulen (Schulrecht Hamburg Ziff. 5.6.3) 
die Schulleitung zum Schutz aller Schülerinnen und Schüler 
auch die Polizei informieren. Diese Regelung sollte im Vorwege 

Ein Unterrichtsausschluss ist kein Schulausschluss. Die Schülerin oder der 
Schüler bleiben in der Regel unter Aufsicht in der Schule. Wenn dies aus  
unterschiedlichen Gründen in der Schule nicht machbar ist, ist es ist erforder-
lich, die Eltern telefonisch über die aktuelle Situation zu informieren und  
die Schülerin bzw. den Schüler abholen zu lassen. 

In der Zwischenzeit sollte sie bzw. er unter Aufsicht die Zeit bis zum Ein   - 
tref fen der Eltern überbrücken. Falls sie bzw. er nicht abgeholt werden  
kann, ist es unbedingt erforderlich die Schülerin/den Schüler im Sekretariat 
oder im Krankenraum unter fortlaufender Aufsicht14 zu beobachten, bis  
sich der Zustand so gebessert hat, dass sie bzw. er nach Hause geschickt werden 
kann. Bei akuten Überdosierungen, z.B. Kreislaufversagen ist auch der 
Rettungswagen zu alarmieren. Es ist für medizinische Versorgung zu sorgen, 
sonst besteht der Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung.

n	Benennen Sie im Telefonat mit den Eltern den Verdacht auf 
Suchtmittelkonsum, den Sie auch gegenüber der Schülerin 
bzw. dem Schüler geäußert haben und der möglicherweise 
von Schülerseite bestritten wurde. 

n	Es ist wichtig, dass Sie nicht auf Ihrem Verdacht beharren, 
sondern ihn als Vermutung an die Eltern weitergeben. 
Ermutigen Sie die Eltern so auf ähnliche Anzeichen ange-
messen zu reagieren. Dieses Gespräch soll zu einer 
Verbesserung der Situation und zur gemeinsamen Ent-
wicklung von Hilfestellungen beitragen.

n	 Informieren Sie die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer 
oder die Schulleitung über den Vorfall.

n	Erläutern Sie der Schülerin bzw. dem Schüler am nächsten 
Tag in Ruhe, was Sie wahrgenommen haben und dass Sie 
die Vermutung haben, sie bzw. er hat Drogen konsumiert. 

n	Egal ob das Verhalten durch Drogen verursacht wurde oder 
nicht, können Sie es auf keinen Fall dulden und bei Wieder-
holung muss mit weiteren Maßnahmen gerechnet werden.

Kiffen in 
Freistunden
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15 Behörde für Bildung und Sport (2005): Richtlinie 5.3.3. 
www.schulrechthamburg.de/jportal/portal/t/gxl/bs/18/page/sammlung.psml;jsessionid=197
33EB1AC13436F812466DF659899D5.jp45?doc.hl=1&doc.id=VVHA-VVHA000000099&docu
mentnumber=2&numberofresults=4&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#fo
cuspoint (BSB-Intranet: 24.6.2014) &doc.part=F&doc.price=0.0#focuspoint (14.7.2014)

16 siehe auch HmbSG § 49 Erziehungsmaßnahmen und Ordnungsmaßnahmen (1) unter  
VI. hier im Heft. 

allen Schülerinnen und Schülern bekannt gemacht werden. 
Dadurch wird ihnen bewusst, dass die Schule darauf achtet. 
(siehe auch Abschnitt VII. „Zusammen arbeit mit der Polizei“ 
und in Kapitel B „Empfehlungen“ und die Anlage „Beispielhafte 
abgestufte Interventionsmaßnah men bei Sucht mittelkonsum 
bzw. Suchtgefährdung“).

Zu beachten ist ebenfalls die Richtlinie der Behörde für 
Bildung und Sport (2005)15 über das Verlassen des 
Schulgeländes wäh rend der Pausen und Freistunden: 
Auszüge der Richtlinie:
1. „Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 – 10 der allgemein-
bildenden Schulen dürfen das Schulgelände während der Pau-
sen und Freistunden nicht verlassen.“

1.1 „Dies gilt nicht, wenn das Verlassen des Schulgeländes 
erforderlich ist, um zu Unterrichtsräumen oder Sportanlagen 
zu gelangen, die auf einem anderen Gelände liegen.“

2. „Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe der all-
gemeinbildenden Schulen und der beruflichen Schulen dürfen 
das Schulgelände während der Pausen, die mindestens 15 Mi-
nu ten dauern und während der Freistunden verlassen.“

3. „Die Schule kann die Erlaubnis zum Verlassen des Schul-
geländes einschränken oder ganz aufheben. Sie muss dies tun, 
soweit es aufgrund konkreter Vorkommnisse zum Schutz der 
Schülerinnen und Schüler oder Dritter geboten erscheint. 

Die Entscheidung trifft im Einzelfall die Aufsicht führende 
Lehrkraft auf der Grundlage des § 49 Absatz 1 HmbSG.16 Soll 
die Erlaubnis für eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern 
eingeschränkt oder aufgehoben werden, entscheidet die Leh rer - 
konferenz nach Anhörung des Elternrats und des Schüler rats. 
Die Schulleitung kann vorläufige Regelungen treffen.“

4. Kiffen auf der Klassenfahrt oder bei einer  
schulischen Veranstaltung

Für Klassenfahrten bzw. schulische Veranstaltungen gelten 
grundsätzlich dieselben Regeln wie im Kontext des schulischen 
Unterrichts (siehe § 31 Absatz 1 Hamburgisches Schulgesetz, 
Beauf sichtigung, Weisung Hausordnung).

In der Praxis können sich gerade auf Klassenfahrten Situa-
tionen ergeben, in denen die begleitenden Lehrkräfte anläss-
lich des Konsums von Cannabis oder auch Tabak und Alkohol 
Entscheidungen zu treffen haben. Um dann sicher agieren zu 
können, sollten vor einer Reise (z.B. im Rahmen eines vorbe-
reitenden Elternabends unter Beteiligung der Schü lerinnen 
und Schüler) die geltenden Regeln und die Fol gen bei Nicht-
einhaltung mit den Schülerinnen und Schülern und den Eltern 
besprochen und vertraglich vereinbart werden.

n	 Informationen zum Wettbewerb „Klar auf Fahrt“, 
 Alkohol prävention und Klassenreisen zu finden unter:  
www.klar-auf-fahrt.de

Achtung bei Klassenreisen in die Niederlande

In den Niederlanden wird der Verkauf begrenzter Mengen von 
Cannabis sowie der Cannabiskonsum bei über 18-Jährigen in 
Coffee-Shops von der Polizei lediglich geduldet. Dabei ist zu be-
  achten, dass der Besitz geringer Mengen zum Eigenverbrauch 
bei Erwachsenen zwar strafbar ist, aber geduldet wird. Jedoch 
werden nach Opportunitätsgesichtspunkten keine weiteren Er-
mittlungen durchgeführt und keine Sanktionen verhängt, son-
dern die Betäubungsmittel nur beschlagnahmt und vernichtet. 
Jugendliche müssen auch bei geringen Mengen in den Nieder-
landen mit einer Strafverfolgung rechnen. 

Verlassen des 
Schulgeländes  
in pausen  
und Freistunden

Klassenfahrten



20 21

Fragen und antworten  |  aa  |  Fragen und antworten

>

17 „Da also auch der Besitz von weniger als 30 Gramm in den Nie  der landen grundsätzlich 
strafbar ist, ist auch der ent sprechen  de Auslandsbesitz eines Deutschen in den Nieder-
landen somit über § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB in Deutschland verfolgbar; ob die Verfolgung aus 
Opportunitätsgründen unterbleibt, ist ohne Bedeutung.“  
(Düsseldorf  NStZ 1985, 268 = StV 1985, 235; Fischer § 7 Rn. 7). Körner/Patzak/Volkmer, 
BtMG, 7. Auflage, Vorbem. §§ 29 Rn. 342 ff.

18 www.spiegel.de/reise/aktuell/niederlande-coffeeshops-duerfen-cannabis-an- touristen-
verkaufen-a-864437.html (24.6.2014)

n	Die Polizei kann in den Niederlanden auch17 jederzeit  
die in den Coffee-Shops gelagerten Cannabismengen 
 beschlagnahmen. 

n	Deutsche Jugendliche missverstehen die in den Nieder lan-
den geltende Regelung häufig und glauben, dass Cannabis 
in den Niederlanden legalisiert sei. Das erzeugt nicht selten 
ein großes Interesse an Klassenreisen nach Amsterdam. 
Auch Jugendliche unter 18 Jahren decken sich dort gerne 
mit Drogen als Souvenir ein und können dadurch wie  
alle anderen Reiseteilnehmerinnen bzw. Reiseteilnehmer 
auch bei Kontrollen unerwartet große Schwierigkeiten 
 bekommen. 

n	Ab 2013 sollten die Coffee-Shops in den Niederlanden 
 flächendeckend einen Clubstatus bekommen, zu denen man 
nur als Niederländer mit Clubausweis (Wietpass) Zugang 
 erhalten sollte. Diese Maßnahme zur Eindämmung des 
Drogentourismus wurde nach dem Regierungs wechsel in 
dieser Form zurückgenommen und wird regional sehr 
 unterschiedlich umgesetzt.18 Für Minderjährige ist der Zutritt 
und Verkauf in Coffee-Shops aber generell verboten.

Daher empfiehlt es sich, dass sich die verantwortlichen Lehr-
kräfte vor der Entscheidung zu einer Klassenreise in die Nie der-
landen genau informieren, wie die aktuellen regionalen Rege-
lungen vor Ort aussehen, um unangenehme Über ra schungen  
zu vermeiden.
Schulfahrten obliegen deutschen Rechtsvorschriften und dem 
Hamburger Schulrecht. Wir weisen deshalb deutlich darauf 
hin, dass sowohl der Konsum von Drogen als auch der Konsum 
von legalen Suchtmitteln (Tabak, Alkohol) nicht gestattet ist.

5. Probleme im Umfeld der Schule 

Falls es Vermutungen oder Informationen gibt, dass Jugend-
liche sich in der Nähe der Schule zum Kiffen treffen, muss dem 
zügig nachgegangen werden. Der Cop4U bzw. das zuständige 
Poli zeikommissariat sind dabei einzuschalten. Falls Sie von 
Sucht problemen in der Familie einer Schülerin bzw. eines 
Schü lers erfahren, ist es empfehlenswert, sich an das SPZ, 
ReBBZ /BZBS oder an die Suchtberatungsstelle für Jugendliche 
Kö 16a zu wen  den. (siehe Kapitel C „Ansprechpartner“).

6. Eine häufig gestellte Frage:  
Dürfen Schulen Drogentests durchführen?

 
Häufig wird damit argumentiert, dass eine Schule nur dann bei 
Suchtkonsum von Schülerinnen und Schülern aktiv eingreifen 
kann, wenn eindeutige Beweise des Drogenkonsums vorlie-
gen, wenn z.B. Schülerinnen und Schüler direkt beim Kiffen 
 erwischt werden. 

Dies ist allerdings seltener der Fall. Meist werden die Folgen 
des Konsums im Unterricht wahrgenommen (siehe III.1) und 
es bleibt bei dem Verdacht des Dro genkonsums. Dieser ist aus-
reichend, um darauf, wie im  vorangegangenen Kapitel darge-
stellt, mit pädagogischen Maß nahmen bzw. Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen angemessen zu reagieren.

Für Drogentests in der Schule besteht keinerlei 
Rechts grund lage. Schulen sind nicht befugt, von 
Schülerinnen bzw. Schülern Speichel-, Urin-, Haar-, 
Blutproben zu  nehmen bzw. einzufordern. 

Drogentests
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Ob eine objektive Beweislage durch einen Test geliefert wer-
den kann, ist ohnehin fraglich. Denn Testergebnisse können, je 
nachdem wann, was, wie häufig, in welcher Menge konsumiert 
wurde und welches Testverfahren angewandt wird, sehr unter-
schiedlich ausfallen. So kann z.B. Cannabiskonsum, der meh-
rere Wochen zurückliegt und in den Ferien stattfand, zu einem 
positiven Testergebnis führen. 

Zusätzlicher Hinweis zu den Bereichen Ausbildung  
und Straßenverkehr
Im Rahmen von Einstellungsverfahren für Ausbildungsplätze 
gehen Betriebe zunehmend dazu über, Drogentests von Be-
werberinnen bzw. Bewerbern zu veranlassen. Darüber hinaus 
werden Drogentests auch nach Einstellung in sicherheitsrele-
vanten Bereichen (z.B. Deutsche Bahn AG, Airbus, Lufthansa) 
vorgenommen. Bei positiven Befunden sind Einstellung oder 
Weiterbeschäftigung gefährdet. 

Die Polizei führt zunehmend bei Routinekontrollen im Stra-
ßen verkehr Drogentests durch. Positive Befunde werden der 
Führerscheinstelle gemeldet. Führerscheinentzug sowie kos ten-
pflichtige medizinisch-psychologische Untersuchungen (MPU) 
und weitere Drogentests können die Folge sein.

7. Wie müssen Lehrerinnen und Lehrer aktiv werden,  
wenn der konkrete Verdacht auf Drogenbesitz besteht? 

Da der Besitz von Betäubungsmitteln illegal ist, ist entsprechend 
auch das Mitführen von Betäubungsmitteln generell untersagt 
(siehe § 31 Absatz 1 HmbSG). 
Ein Einschreiten der Lehrkraft ist zwingend geboten.
Ob „die zeitweise Wegnahme von Gegenständen einschließ-
lich der dazu im Einzelfall erforderlichen Nachschau in der 
 Klei dung oder in mitgeführten Sachen“ oder andere Maß nah-
men nach § 49 Absatz 1 HmbSG in Betracht kommen, hat die 
Lehrkraft im Rahmen der Verhältnismäßigkeit im konkreten 
Einzelfall je nach Schwere der Verdachtsgründe zu entscheiden. 
Die Nachschau in der Kleidung sollte ggf. gemeinsam mit der 
Schulleitung vorgenommen werden, falls konkrete Hinweise 

vor  liegen oder der begründete Verdacht besteht, dass Schü-
lerinnen bzw. Schüler im Besitz von Drogen sind. Dabei ist ein 
achtsamer Umgang mit der Schülerin bzw. dem Schüler erfor-
derlich. Entwürdigende Maßnahmen sind zu vermeiden. 

Falls der begründete Verdacht besteht, dass Schülerinnen 
bzw. Schüler im Besitz von Drogen sind, müssen sie unverzüg-
lich darauf angesprochen und die Abgabe an die Lehrkraft oder 
Schulleitung durch die Schülerin bzw. Schüler herbeigeführt 
werden. Falls dies von Schülerseite abgelehnt wird, sollte die 
Schulleitung die Polizei und die Eltern informieren. 

Wenn Drogen (z.B. ein Joint oder ein Tütchen mit Marihuana) 
sichergestellt werden, muss darüber neben den Eltern auch die 
Polizei informiert werden (siehe auch Abschnitt VII. „Zusam men
arbeit mit der Polizei“).

8. Was hat mit Drogenfunden zu geschehen?

Drogenfunde sind, unabhängig von einem bekannt geworde-
nen oder unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen bzw. Be sit-
zer der Polizei mitzuteilen und werden von ihr abgeholt. Eine 
Entsorgung solcher Funde darf nicht in der Schule stattfinden.

Verdacht auf 
Drogenbesitz

Drogenfunde
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IV. Wie ist mit dem „Verdacht auf Weitergabe  
illegaler Drogen und dem Handel mit illegalen 
Drogen“ in der Schule umzugehen?

1. Was versteht man unter Dealerei?

Bei dem umgangssprachlich verwendeten Begriff „Dealerei“ 
geht es um den Handel mit illegalen Drogen. Im Gesetzestext 
heißt es dazu: „Mit Betäubungsmitteln treibt Handel, wer diese 
eigennützig und in der Absicht, ihren Umsatz zu ermöglichen 
oder zu fördern, ankauft, erwirbt, sich in sonstiger Weise ver-
schafft, einführt, ausführt, feilhält, Bestellungen entgegennimmt 
oder veräußert, anderen überlässt, sonst in den Verkehr bringt 
oder den Erwerb, den Vertrieb oder das Überlassen vermittelt. 
(siehe auch BGH Urteil vom 15.9.2004 AZ.: 2 StR 232/04) „Auch 
der Versuch ist strafbar.“19 

Die Aufzählung macht deutlich, dass alle Handlungen in die-
sem Zusammenhang generell strafbar sind. Häufig denken 
Jugendliche irrtümlicherweise, dass die Weitergabe von Dro-
gen an Freunde zum Freund schafts preis nicht darunter fällt.

Neben dem Besitz oder Erwerb von illegalen Drogen gibt es 
in Verbindung mit dem Handel von Betäubungsmitteln (BtM) 
u.a. nachfolgende Straftatbestände. Weitere strafverschärfen-
de Tatbestandsmerkmale, die das BtMG vorsieht, dürften für 
Schulen nicht relevant sein.

 Auf dem „Meldebogen bei schulischen Gewaltvorfällen“ (im Internet unter  
www.hamburg.de/gewaltpraevention/4084614/meldebogen-fuer-gewaltvorfaelle-
an-hamburger-schulen/ (Stand 24.6.2014)  verfügbar und im Anhang abgedruckt 
siehe B2 und B3) sind unter anzeigepflichtigen Gewalttaten (Kategorie I) unter 
Punkt 7 auch „Verstöße gegen das Betäubungs mittelgesetz (vor allem §§ 29 – 38): 
Handel und Weitergabe illegaler Drogen beispielsweise Handel bzw. Weitergabe 
von Cannabis an Mitschülerinnen und Mitschüler.“ aufgeführt. 

Handelsstraftaten nach dem BtMG Strafandrohung

§ 29 BtMG
Unerlaubter Handel mit Betäubungs-
mitteln

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe

§ 29 a BtMG 
Unerlaubte Abgabe von Personen über 
21 Jahren an Personen unter 18 Jahre

Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 
(Ausnahme minder schwerer Fall)

Handel oder Besitz von  
nicht geringen Mengen BtM

Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 
(Ausnahme minder schwerer Fall)

Konkret heißt dies, dass bei Verdacht einer solchen Straftat in 
der Schule oder im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Schule die Schulleitung umgehend nach Kenntnisnahme über 
den Meldebogen die Straftat bei der Polizei anzeigt, die Schul-
aufsicht und ReBBZ bzw. BZBS informiert.

Gibt es im Vorfeld diffuse Gerüchte wenn z.B. eine Schülerin 
oder ein Schüler berichtet, dass Mitschülerinnen oder Mit-
schüler in der Schule dealen, sollte genau nachgefragt werden, 
was gesehen wurde, wo oder von wem sie bzw. er das gehört 
hat. Mit dem „Informanten“ soll kein Verhör geführt werden. 
Ist die Einschätzung, dass die Schülerin bzw. der Schüler ver-
trauenswürdig ist, muss die Schulleitung unverzüglich infor-
miert werden. Sie klärt die nächsten notwendigen Schritte. 
Hilfreich ist hier die enge Kooperation mit dem Cop4U / mit der 
zuständigen Polizeidienststelle, um an möglichen genannten 
Orten des Schulgeländes bzw. des Schul umfeldes zu entspre-
chenden Zeiten (Pausen / Mittagszeit) Präsenz zu zeigen und An-
haltspunkte für eventuelle Ermittl ungen zu bekommen.

 In solchen Situationen überschlagen sich häufig die Ereig-
nisse und es entstehen weitere Gerüchte, die die Situation er-
schweren. Es gilt, sorgsam und sachlich mit dem Berichteten 
umzugehen und das weitere Vorgehen in sachlicher Atmosphäre 
zeitnah abzustimmen. (Gemeinsames Gespräch mit Eltern und 
Schülerin bzw. Schüler, Auflage zu einem Gespräch im SPZ, 
disziplinarische Schritte nach § 49 HmbSG) 

Neben den Maßnahmen, die konkret Schülerinnen bzw. Schüler 
betreffen, sollte auch überlegt werden, welche Interventionen 
auf Klassen-/Jahrgangsebene und Elternschaft hilfreich sind. 
Wenn Sie unsicher sind, welche Schritte Sie einleiten sollen, 
wen den Sie sich zeitnah an das SPZ. Wir planen mit Ihnen ge-
meinsam und unterstützen Sie auch direkt vor Ort.

Dealerei

Kooperation  
mit der polizei
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21 Quelle: www.hamburg.de/contentblob/1995414/data/schulgesetzdownload.pdf (24.6.2014)
22 Ebd.
23 Gesetz zur Information und Kooperation im Kinderschutz (KKG) § 4 Beratung und 

Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung  
siehe: www.gesetze-im-internet.de/kkg/__4.html (24.6.2014)20 Zentrale Dienststelle der Polizei

2. Probleme im Umfeld der Schule 

Wenn Sie Informationen darüber bekommen, dass im Umfeld 
der Schule mit Drogen gehandelt wird, ist es wichtig, mög-
lichst präzise Angaben darüber zu bekommen, um diese später 
an die Polizei weitergeben zu können; z.B. zu welchem Zeit-
punkt, wo genau (vor dem Schultor, in einer Parallelstraße, auf 
dem Spielplatz, bei der nächsten U-Bahnstation), wer (handelt 
es sich um einen einzelnen oder mehrere verdächtige Jugend-
liche bzw. Erwachsene?) 

Diese Informationen sind unverzüglich an die Schulleitung 
weiterzugeben, die die Polizei einschaltet. Die Ermittlungen sind 
selbstverständlich Aufgabe der Polizei.

Die Polizei hat ergänzend zur Notrufnummer 110 eine Anti-
Drogen Hotline „Wir tun was gegen Dealer! Helfen Sie mit!“ 
eingerichtet, die rund um die Uhr unter 040/42 86 - 5 66 77 er-
reichbar ist. Es gibt auch weitere Angebote der Polizei, wie die 
fallunabhängige Beratung für Schulleitungen in Sachen BtMG 
über die Dienststellenleitung der ZD 6220 (alle Kontaktdaten 
finden sich im Kapitel C).

V. Welche Regelungen gibt es zu 
Informationspflichten?

1. Welche Informationspflichten hat die Schule gegenüber 
den Eltern in Zusammenhang mit einem Verdacht  
auf Konsum und/oder Weitergabe von Drogen bzw. bei 
nachgewiesenen Drogenvorfällen? 

Schule und Eltern haben einen gemeinsamen Erziehungsauf-
trag. Sie „arbeiten vertrauensvoll zusammen und informieren 
sich wechselseitig über die Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler.“21 (§ 3 Absatz 4 HmbSG)

Dies bedeutet bzgl. der Informationsrechte der Sorge be rech-
tigten und der Schülerinnen und Schüler, dass diese in allen 
wich  tigen Schulangelegenheiten zu informieren sind.

In § 32 Absatz 2 Nummer 2 HmbSG22 heißt es dazu: 
„Die Schulleitung sowie die Lehrkräfte informieren und beraten 
die Sorgeberechtigten und Schülerinnen und Schüler in ange-
messenem Umfang

2. bei Problemen im Lern- und Leistungsverhalten sowie bei 
sons tigen Verhaltensschwierigkeiten mit dem Ziel der frühzei-
tigen Einleitung von Hilfemaßnahmen.“

Zu beachten ist auch § 4 KKG23, wonach Lehrkräfte verpflichtet 
sind, falls sie „gewichtige Anhaltspunkte“ auf Kindeswohl ge-
fährdung bei Kindern und Jugendlichen feststellen, diese mit 
den Betroffenen und den Sorgeberechtigten zu klären bzw. 
Hilfen einzuleiten haben und auch „befugt sind“ gegebenen-
falls das Jugendamt zum Wohl des Kindes / des Jugendlichen 
zu informieren. 

Dorgenhandel  
im umfeld  
der Schule

Informations
pflicht
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24 Im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 2 des Hamburgischen Datenschutzgesetzes vom 5.7.1990

Daraus folgt:
n	Eltern von minderjährigen Schülerinnen bzw. Schülern 

müssen bei „Drogenverdacht“ informiert werden. Dies ist 
umso bedeutsamer, je jünger die Schülerinnen und Schüler 
sind. In schwierigen Fällen sollte vorab die Beratungslehr-
kraft der Schule und möglicherweise ReBBZ/BZBS/ASD bzw. 
das SPZ einbezogen werden.

n	Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler können nach  
§ 32 HmbSG informiert werden, wenn die Schüler dem 
nicht widersprochen haben. Volljährige Schülerinnen und 
Schüler sind vor einer Bekanntgabe von Daten zum  
Zwecke der In formation durch die Schule auf das Wider-
spruchsrecht in geeigneter Form hinzuweisen. Sensible 
Daten24 dürfen auch im Rahmen einer Information, aber  
nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Schülerinnen  
bzw. Schüler an die früheren Erziehungsberechtigten weiter-
gegeben werden. 

  Dies betrifft Ordnungsmaßnahmen gemäß § 49 Absatz 
4, Satz 2, Nummern 1 bis 3 (siehe Tabelle Ordnungsmaß
nahmen, Kapitel VI, S. 34/35). Über Ordnungsmaßnahmen 
gemäß § 49 Absatz 4 Satz 2 Nummern 4 bis 6 sowie über 
weitere schwerwiegende Sachverhalte kann die Schule die 
früheren Sorgeberechtigten volljähriger Schülerinnen und 
Schüler (unter 21 Jahren bzw. im bestehenden Bildungs -
gang nach Vollendung des 18. Lebensjahres) unterrichten. 
Volljährige Schülerinnen und Schüler haben kein Wider-
spruchsrecht, sind darüber jedoch in der Regel vorab zu 
 informieren.

n	Bei schwerwiegenden Fällen empfehlen wir frühzeitig  
die Beratungslehrerin oder den Beratungslehrer mit ein-
zubeziehen, da sie bzw. er in Gesprächen zwischen 
Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer und Eltern eine ver-
mittelnde Rolle einnehmen kann. 

2. Bei welchen Vorfällen muss die Schulleitung 
 informiert werden?

n	Werden Lehrerinnen und Lehrern besondere Vorkom m-
 nisse bekannt, die zu einer Gefährdung von Schü ler-
innen bzw. Schülern führen, den Erziehungs auftrag  
der Schule gefährden oder die Ordnung und Sicher heit  
in der Schule bedrohen (z.B. Verführung von Mit  -
schü lerinnen und Mitschülern zum Konsum illegaler 
Drogen, Handel mit Drogen an der Schule, Fälle  
der Beschaffungskriminalität), sind sie verpflichtet,  
die Schulleitung unverzüglich zu informieren!

n	Auch ein in diese Richtung gehender begründeter 
Verdacht löst diese Verpflichtung aus. In solchen 
Fällen entscheidet die Schulleitung über das weitere 
Vor ge hen, z.B. über das Einschalten der Polizei  
(konkret das zuständige Polizeikommissariat, Zentral-
direktion 62 oder die Cop4U.  
(siehe Adressenliste im Kapitel C, S. 46 ff.)

n	 Im Zusammenhang mit der Weitergabe von Drogen 
ist generell der „Meldebogen bei schulischen  Gewalt  - 
vor fällen“ zu nutzen. (Fassung vom 5.11.2012 im 
Internet unter www.schulrechthamburg.de, Ziff. 5.6.3 
oder www.hamburg.de/gewaltpraevention /4084614/
meldebogen-fuer-gewaltvorfaelle-an-hamburger-
schulen/ (Stand 24.6.2014) und im Anhang als Kopie 
verfügbar).

n	Die Schulaufsicht ist über die Vorkommnisse zu 
 informieren. (s. Besondere Vorkommnisse an Schulen, 
im Internet unter www.schulrechthamburg.de,  
Ziff. 5.6.1).

Information an 
die eltern

Information an 
die Schulleitung
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26  www.hamburg.de/contentblob/1995414/data/  schulgesetz download.pdf (24.6.2014)

25  Vgl. www.aktionswoche-alkohol.de/hintergrund-alkohol/gewalt.html  
„Jugendliche Gewalt unter Alkoholeinfluss“ (24.6.2014)

Zusätzliche Hinweise auf den Zusammenhang von 
Alkoholkonsum und Gewalt im Jugendalter

Missbräuchlicher Konsum von Alkohol und Drogen (auch Misch-
kon sum) sollte auch in der Schule nicht getrennt, sondern ge-
meinsam betrachtet werden. Das ist auch bei der Erstellung 
eines schulischen suchtpräventiven Gesamtkonzeptes zu be-
achten. Der Drogenkonsum Jugendlicher findet in den letzten 
Jahren zunehmend in Verbindung mit starkem Alkoholkonsum 
(Binge-Drinking) an den Wochenenden statt und hat dadurch 
auch erhebliche Auswirkungen auf die Leistungen und auf das 
Sozial verhalten in der Schule. Deshalb müssen auch in der 
schuli schen Suchtprävention der problematische Mischkon sum 
von Drogen und Alkohol und der unmittelbare Zu sam men  hang 
mit der Zunahme von Gewalttaten thematisiert und beachtet 
werden.

Es ist durch verschiedene Studien eindeutig belegt, dass 
Jugendliche im Alter von 13 – 18 Jahren mit problematischem 
Alkoholkonsum signifikant häufiger zu Gewalttaten neigen als 
Jugendliche ohne problematischen Alkoholkonsum.25 

Die Kriminalstatistiken der letzten Jahre für Deutschland 
 zeigen, dass in manchen Bundesländern bei jeder zweiten Ge-
walttat, die von Jugendlichen begangen wird, Alkohol im Spiel 
war. Längsschnittstudien konnten zudem belegen, dass Alko-
hol konsum im frühen Jugendalter mit späterem Gewalt ver-
halten und umgekehrt Gewaltverhalten im frühen Jugend alter 
mit späterem Alkoholmissbrauch einhergeht. Im öffentlichen 
Raum geschehen fast die Hälfte aller Verstöße gegen die öf-
fentliche Ordnung, wie z.B. Ruhestörung oder Vandalismus un-
ter Alkoholeinfluss.

VI. Welche erziehungs und Ordnungsmaßnahmen 
kommen gemäß § 49 HmbSg bei Drogenvorfällen 
an Schulen in Betracht?

(1) „Erziehungsmaßnahmen und förmliche Ordnungsmaß-
nah men gewährleisten die Erfüllung des Bildungs- und Er-
ziehungs auftrags der Schule. Sie können auch dem Schutz 
 beteiligter Personen dienen. Jede Maßnahme muss in einem 
 angemessenen Verhältnis zum Fehlverhalten der Schülerin 
oder des Schülers stehen. Die körperliche Züchtigung und an-
dere entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind verboten. 
Bei fort ge setzten Erziehungsschwierigkeiten haben Erzieh ungs -
maß nah men einschließlich der Hilfestellung durch die Bera-
tungs lehrkraft, den Schulberatungsdienst oder die Schul so zial-
betreuung grundsätzlich Vorrang vor Ordnungsmaßnahmen. 
Ordnungsmaßnahmen sollen mit Erziehungsmaßnahmen ver -
knüpft werden. Aus Anlass desselben Fehlverhaltens darf max. 
eine Ordnungsmaßnahme getroffen werden.“26

1. Erziehungsmaßnahmen durch die einzelne Lehrkraft

Erziehungsmaßnahmen sollen pädagogisch auf das Verhalten 
einzelner Schülerinnen bzw. Schüler einwirken.

Hierzu zählen:
n	Ermahnungen und Absprachen
n	kurzfristiger Ausschluss vom oder Nachholen von 

 Unter richt, zeitweise Wegnahme von Gegenständen 
 einschließlich im Einzelfall der dazu notwendigen 
Nachschau in der Kleidung von Schülern oder in mit-
geführten Sachen

n	Auferlegung sozialer Aufgaben für die Schule
n	Teilnahme an einem Mediationsverfahren
n	Teilnahme an innerschulischen sozialen Trainings-

maßnahmen
n	Wiedergutmachung angerichteten Schadens

Alkohol und 
gewalt

erziehungs
maßnahmen
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27 Maßnahmen bei Erziehungskonflikten 1.12.1/4. unter www.schulrecht.hamburg.de/
jportal/portal/t/t9p/bs/18/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1
&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&
doc.id=VVHA-VVHA000000034&doc.part=F&doc.price=0.0#focuspoint (14.7.2014)

28 Ebd.

Dabei ist zu beachten:
n	Gewichtige Erziehungsmaßnahmen sind in der Schülerakte 

zu dokumentieren.
n	Erforderlichenfalls ist die Maßnahme mit der Beratungs-

lehrkraft, dem Beratungsdienst oder der Schulsozial-
betreuung abzusprechen.

n	Strafbare Handlungen sind der Polizei zu melden.

2. Ordnungsmaßnahmen

Ordnungsmaßnahmen sind im Vergleich zu pädagogischen 
Maß nahmen Verwaltungsakte, die mit einem Widerspruch 
oder auch einer Klage vor dem Verwaltungsgericht angefoch-
ten werden können.27 Sie werden in einem förmlichen Ver-
fahren entschieden und nicht im laufenden Unterrichtsbetrieb 
erlassen. Wenn eine Ordnungsmaßnahme erlassen werden 
soll, müssen folgende Aspekte beachtet werden:

n	Anknüpfungspunkt für Ordnungsmaßnahmen ist 
 grundsätzlich das innerschulische Verhalten.

n	Außerschulisches Verhalten kann zum Gegenstand einer 
Ord  nungsmaßnahme werden, wenn es unmittelbare 
Auswir kungen auf das Schulleben hat (z.B. Verkauf von 
Drogen an Mitschülerinnen und Mitschüler, Drogen -
konsum vor dem Un ter richt).28

n	Vor der Beratung von Ordnungsmaßnahmen (d.h. vor  
der Klas    sen-/Lehrerkonferenz/Ordnungsausschuss) muss 
eine An   hö rung der Schülerin bzw. des Schülers und des 
Erzieh ungs be rechtigten stattfinden. Diese können eine zur 
Schule gehören de Person ihres Vertrauens beteiligen.

n	Nach jeder Ordnungsmaßnahme müssen die Erziehungs-
be rechtigten informiert werden. Eventuell ist zu klären,  
ob das Jugendamt oder die Polizei zu informieren ist.

 Hilfsmittel und  aktuelle Hinweise zu Ordnungs-
maßnahmen finden Sie im Intranet unter http://fhhportal.
stadt.hamburg.de/websites/0040/intranet/ bildung/
Schulvordrucke/Seiten/Ordnungsmassnahmen.aspx 
(24.06.2014).

Folgende Textvorlagen stehen als Download zur Verfügung: 
n	Musterbescheid 
n	Einladung zu Anhörung wg. Ordnungsmaßnahme-

verfahren 
n	Anhörungsprotokoll 
n	Delegation des Vorsitzes in der Klassenkonferenz 
n	Klassenkonferenz-Protokoll 
n	Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen/Checkliste

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für Ihre Schule 
zuständige Referentin /den für die Schule zuständigen 
Referenten der Rechtsabteilung (V 3).

Ordnungs
maßnahmen
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Information an 
die polizei

33 www.hamburg.de/contentblob/1995414/data/schulgesetzdownload.pdf, S. 46 (12.1.2012) 

VII. Zusammenarbeit mit der polizei
 
1. In welchen Fällen muss die Polizei informiert werden?

Im § 49 Absatz 8 HmbSG heißt es dazu:
„Über von Schülerinnen und Schülern in der Schule begangene 
Straftaten informiert die Schulleitung grundsätzlich die Poli zei.33

Straftaten, die eine Benachrichtigung der Polizei erfordern, 
sind neben anderen auch der Handel mit illegalen Drogen oder 
Cliquen- bzw. Bandenbildung mit kriminellem Charakter. 

Im Zusammenhang mit folgenden Drogendelikten muss 
 neben der Einschaltung der Polizei auch der Gewalt-Melde-
bogen (siehe auch VII.1.1 und im Anhang) ausgefüllt werden:

n	bei Erkenntnissen über die Planung oder den Vollzug  
von Verbrechen (z.B. den Verkauf von illegalen Drogen  
von Erwachsenen über 21 Jahren an Minderjährige  
oder beim Tatbestand der Erpressung in Zusammenhang 
mit Drogen) 

n	wenn mit Drogen gehandelt wird
n	bei Drogendelikten mit Waffengebrauch
n	beim Auftreten von Konsumentengruppen, die andere  

zum Konsum verleiten und ggf. auch Druck ausüben 
n	und auch bei Drogenfunden

Hinweis:
Für die pädagogische Bearbeitung des Konfliktes und eine an-
gemessene Konfliktbewältigung sollten das SPZ und/oder die 
regional zuständige ReBBZ bzw. bei berufsbildenden Schulen 
das BZBS miteinbezogen werden. 

1.1 (BSB)Meldebogen bei Gewaltvorfällen: 

Der Meldebogen ist auch auszufüllen für Straftaten nach  
§§ 29 – 38 BTMG; Anzeigepflichtige Gewalttaten (Kategorie I)
„Besteht der Verdacht einer der nachfolgend genannten Straf-
taten in der Schule oder im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Schule, muss die Schulleitung umgehend nach Kennt-
nisnahme dieses Verdachts die Polizei darüber informieren. “
…“
n	Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (vor allem  

§§ 29 bis 38): Handel und Weitergabe illegaler Drogen 
- Beispielsweise Handel mit bzw. Weitergabe von Cannabis  
  an Mitschülerinnen und Mitschüler

2. In welchen Fällen sollte die Polizei informiert werden?

n	Die Schule kann sich z.B. bei Vermutungen von Drogen-
weiter gabe auch ohne Nennung von Namen durch das zu-
ständige Polizeikommissariat (u.a. Cop4U) oder durch die 
regionalen Jugendbeauftragten der Polizei beraten lassen.

n	Wenn Hinweise darüber vorliegen, dass möglicherweise 
Schü  lerinnen bzw. Schüler Ihrer Schule im Umfeld ihrer 
Schule illegale Drogen konsumieren, sollten Sie diese 
Vermutungen an die Polizei, insbesondere an die zustän-
digen Cop4U weitergeben. 

Über diese Vorgehensweise und die sich möglicherweise daraus 
ergebenen strafrechtlichen Folgen bzw. disziplinarischen Folgen 
aus der Hausordnung sollten die Schülerinnen bzw. Schüler vor-
ab informiert werden. (siehe Kontaktdaten in Kapitel C)

Meldebogen
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Strafverfolgung 
durch polizei

34 www.gesetze-im-internet.de/stpo/__53.html (24.6.2014)

3. Was ist beim Kontakt mit der Polizei zu beachten?

Bei Kontaktaufnahme mit der Polizei ist zu beachten, dass die-
se unter Strafverfolgungszwang steht. D.h. dass die Polizei im-
mer ermitteln muss, wenn ihr Straftatbestände bekannt wer-
den. Sobald Sachverhalte polizeilich bekannt werden, wird die 
anzeigende Lehrkraft als Zeuge aufgenommen. Dies betrifft 
auch Jugendliche, die sich an die Schulleitung wenden, weil sie 
z.B. beobachtet haben, dass Drogen weitergegeben wurden. 

Wenn eine Gefährdung durch die Täter droht, sollte mit der 
Polizei abgesprochen werden, wie weiter vorzugehen ist.

4. Haben Lehrerinnen und Lehrer ein 
    Zeugnisverweigerungsrecht?

Lehrerinnen und Lehrern steht gemäß § 53 StPO ein Zeugnis-
verweigerungsrecht nicht zu. Eine Aussagegenehmigung ist 
 jedoch erforderlich und wird durch die Personalrechtsabteilung 
(V4) der BSB erteilt.34
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35 www.hamburg.de/bildungsplaene/ (Stand 15.7.2014)
36 SPZ-Angebot: Hinschauen und Handeln, Modul 3: Schulische Regelungen und 

 Inter  ventionen weiter entwickeln und umsetzen.  
http://li.hamburg.de/beratung-bei-suchtmittelvorfaellen (23.6.2014)

37 G+S/BZgA: Schule und Cannabis – Regeln, Maßnahmen, Früh  intervention, Leitfaden  
für Schulen und Lehrpersonen als pdf-Datei zum Herunterladen unter  
www.bzga.de/infomaterialien/ unterrichtsmaterialien/?idx=1181 (24.6.2014) oder  
kostenlos als gedruckte Version bei der BZgA zu beziehen.

empfehlungen und Verfahrensweisen

Der gesetzliche Handlungsauftrag zur Suchtprävention ergibt 
sich für Schulen/für Lehrkräfte zum einen aus dem Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule (§ 2 HmbSG), der darin be-
steht, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen und ihre 
 Be reitschaft zu stärken, „das eigene körperliche und seelische 
Wohlbefinden ebenso wie das der Mitmenschen wahren zu 
können“. In den Bildungsplänen zu Aufgabengebieten werden 
dazu unter Gesundheitsförderung/Suchtprävention konkrete 
Inhalte und Anforderungen beschrieben.35 Zum anderen be-
steht aufgrund der in Kapitel A I. dargestellten gesetzlichen 
Vorschriften die Notwendigkeit zum Handeln beim Drogen-
miss brauch in der Schule. Es empfiehlt, sich für Schulen daher, 
einen abgestuften Interventionsplan – sowohl Hilfen als auch 
Konsequenzen bei Suchtmittelmiss brauch – in die Hausordnung 
aufzunehmen. (Siehe Anlage B1).

Wie die konkreten Maßnahmen und das Vorgehen bei Nicht-
einhaltung der Regeln aussehen, ist sinnvoller Weise in einer 
kleinen schulinternen Gruppe (bestehend aus Schulleitung, Ver -
tre  tern des Lehrerkollegiums und des nicht-unterrichtenden 
Personals sowie Schülern und Eltern) zu erarbeiten und zwi-
schen Schulleitung, Lehrerkonferenz, Eltern- und Schüler ver  tre -
tung abzustimmen und über die Schulkonferenz zu beschlie-
ßen. So kann es gelingen, für alle Beteiligten längerfristig 
Klarheit und Orientierung herzustellen. Hilfestellungen und Be -
ratung dazu erhalten Sie im S PZ36 oder finden Sie auch im Leit-
faden der BZgA „Schule und Cannabis“37.

Für eine nachhaltige Umsetzung im Schulalltag ist es not-
wen dig, die Regelungen dem schulischen Personal, den einzel-
nen Schülerinnen und Schü lern, den Eltern und selbstverständ-
lich auch neuen Mitgliedern der Schule bekannt zu machen. Dies 
kann auf vielfältige Art und Weise geschehen; sei es über die 
Schulhomepage oder mittels konkreter Vereinba rungen, die 
von Schülern und Eltern gegengezeichnet werden. Abgesehen 
davon sollten die vereinbarten Regelungen in Ab ständen dahin-
gehend überprüft werden, wie sie sich in der Praxis bewähren, 
und bei Bedarf entsprechend verbessert werden.

Eine gute Verständigung in der Schule  
zum Thema ist hilfreich.

In der Kooperation mit der Polizei sollte schon unabhängig  
von Vorkommnissen ein guter Kontakt zum Cop4U aufgebaut 
 werden. Wenn Sie unsicher im konkreten Vorgehen sind und 
In formationen zu polizeilichen Ansprechpartnern benötigen, 
helfen wir Ihnen gerne weiter.

Die Cop4U stehen auch für normverdeutlichende Gespräche 
mit Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Bei der Zusam-
menarbeit mit der Polizei steht normverdeutlichende und hel-
fende Frühintervention, nicht die Kriminalisierung der betrof-
fenen Schülerinnen bzw. Schüler, im Vordergrund. So kann die 
schulische Anzeige von Schülerinnen bzw. Schülern wegen 
Drogenbesitzes dazu beitragen, dass diese ihr Handeln kritisch 
reflektieren und darüber eine Verhaltensveränderung im posi-
tiven Sinne angestoßen wird. Darüber hinaus kann eine solche 
Maßnahme dem Schutz der Schülerschaft insgesamt und auch 
dem Schutz der betroffenen Schülerinnen bzw. Schüler dienen, 
wenn einzelne Schülerinnen oder Schüler (als Opfer) zur Dro gen-
    weitergabe missbraucht werden.
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B 1. Beispielhafte abgestufte Interventionsmaßnahmen 
bei Suchtmittelkonsum bzw. Suchtgefährdung

 Erste Stufe bei Verdacht auf Suchtmittelkonsum:

n	Ungestörtes Gespräch der Klassenlehrerin bzw. des 
Klassenlehrers mit der Schülerin oder dem Schüler,  
indem das beobachtete Verhalten anhand gesammelter 
Beobachtungen geschildert wird, ebenso sollten  
mögliche Vermutungen zum Drogenkonsum als solche  
geäußert werden.

n	Verhaltensänderung sowie Regeleinhaltung vereinbaren. 
n	Folgetermin vereinbaren (innerhalb der nächsten 14 Tage), 

evtl. Beratung im SPZ oder einer Suchtberatungsstelle  
für Jugendliche z.B. Kö 16a empfehlen.

n	Eltern und dann Schulleitung informieren
n	Es sollte auch geprüft werden, ob die Polizei zu informieren 

und der Gewaltmeldebogen zu nutzen ist. 
n	 Inhalt des Gesprächs schriftlich dokumentieren.

Zweite Stufe, falls sich nichts ändert:

n	Beanstandete Verhaltensweisen aufzeigen.
n	Ungestörtes Folgegespräch gemeinsam mit erweitertem 

Teilnehmerkreis (z. B. Klassenlehrer/in, Beratungslehrer/in, 
Schüler/in, Eltern).

n	Beratung bei der Beratungslehrerin bzw. dem Beratungs-
lehrer der Schule, im SPZ oder einer Suchtberatungsstelle 
für Jugendliche zur Auflage machen.

n	Mögliche Konsequenzen gemäß § 49 HmbSG ankündigen.
n	Schulleitung informieren.
n	Es sollte auch geprüft werden, ob die Polizei zu informieren 

ist. 
n	Weiteres Folgegespräch in der Schule mit der Schülerin 

bzw. dem Schüler vereinbaren.

AnLAgen  |  BB  |  AnLAgen

Dritte Stufe, falls sich nichts ändert:

n	 Im erweiterten Teilnehmerkreis (z.B. Klassenlehrer/in, 
Beratungslehrer/in, Schüler/in, Eltern, Schulleitung) 
Problem darstellen.

n	Erneute Verhaltensänderungen vereinbaren.
n	Die Wahrnehmung von externen Hilfeangeboten  

zur Auflage machen.
n	Angekündigte Konsequenzen nach Klassenkonferenz 

 umsetzen.
n	Neuen Gesprächstermin festlegen.

Vierte Stufe, falls sich nichts ändert:

n	siehe Dritte Stufe.
n	Weitere Maßnahmen nach § 49 HmbSG z.B. zeitweiligen 

Schulausschluss einleiten.
n	Neuen Gesprächstermin festlegen.
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     Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg 

05.09.2011 1 

 

Meldebogen bei schulischen Gewaltvorfällen 
 
Unverzüglich per Fax an folgende Adressaten parallel 
 
 zuständige Schulaufsicht     Fax:       
    
 zuständige REBUS       Fax:       
   
 

 zuständiges Polizeikommissariat   Fax:       
 

Die Versendung dieses Meldebogens an die Polizei entspricht einer polizeilichen Anzeige. 
 

Versendung an die Polizei ist erfolgt                                          ja      nein 
 

 
 ggf. Beratungsstelle  Gewaltprävention  Fax: 428 842 901 
 (Zur Krisenintervention)   

 
   
 

D a r s t e l l u n g  d e s  V o r f a l l s   
Dieser Meldebogen ist im Internet unter http://www.li-hamburg.de verfügbar. 

SCHULE 

 

 Name Tel./Fax 
Schulnummer/Leitzeichen 
Ansprechpartner 

 

       
       
       

 
 

1. Datum/Uhrzeit des Vorfalls 
  

 Datum 
 

       
 

 Uhrzeit 
 

       

2. Zeit des Geschehens 

 

 Pause  Unterrichtszeit  vor dem Unterricht 
 nach dem Unterricht  Wandertag/Exkursion, Klassenfahrt 
 Freizeit/Wochenende  
 Sonstiges:   

3. Ort des Geschehens 

 

 Unterrichtsraum  Flur  Hof  Schulweg  
 Turnhalle/Sportplatz  Toiletten  Eingangsbereich  

 
 sonstigen Ort nennen:       

 4. Beteiligte Personen 
 
Tatverdächtige/r (T), Opfer (O), 

Zeugen (Z)  
 
Anzahl der beteiligten T und O 
  
 

Bitte Angaben zu:  
 Geschlecht, Alter,  

         Klassenstufe  
 schulfremde Beteiligte 
 Lehrkräfte 

 

       

 

5. Art des Delikts (Einschätzung) 
 
 
 
 
 
 

 

       

 

 6. Darstellung des Vorfalls 
 

 

       

     Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg 

05.09.2011 3 

 
 
Anzeigepflichtige Gewalttaten (Kategorie I) 
 
Besteht der Verdacht einer der nachfolgend genannten Straftaten in der Schule oder im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Schule, muss die Schulleitung umgehend nach Kenntnisnahme dieses Verdachts 
die Polizei darüber informieren. 

 

(Durch Doppelklick auf den jeweiligen „Info“ - Text gelangen Sie zu den Checklisten für  
den Umgang mit diesen Straftaten, die wir auf unserer Webseite bereitstellen.) 

--- Makros müssen beim Öffnen aktiviert werden ---  
 

Sollte Ihr Dienstrechner keine Makros ausführen, können Sie auch www.li-hamburg.de/checklisten  
in Ihren Browser eingeben und direkt zu den Checklisten gelangen. 

 
 

 
 

 Straftat gegen das Leben (§§ 211 bis 222 Strafgesetzbuch): Mord, Totschlag, fahrlässige 
Tötung    

 
Info 

 

 
 

 Sexualdelikte oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184c 
Strafgesetzbuch): sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (schulischer Kontext), 
sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Verbreitung 
pornographischer Schriften 

 Beispielsweise Entkleidung des Opfers und Berühren von Geschlechtsteilen, Vollzug des 
Geschlechtsverkehrs unter Gewaltandrohung       

 
Info 

 

 
 

 Raub oder Erpressung (§§ 249 bis 256 Strafgesetzbuch): Wegnahme von Dingen unter 
Ausübung und/oder Androhung von Gewalt (Raub), Androhung oder Ausübung von Gewalt 
mit dem Ziel, sich zu bereichern (Erpressung) 

 Beispielsweise „Gib mir dein Handy/Taschengeld, sonst schlag ich dich zusammen!" 

 
Info 

 

 
 

 Gefährliche Körperverletzung (§§ 223 bis 231 Strafgesetzbuch): Einsatz von Giften, Waffen 
oder gefährlichem Werkzeug, hinterlistiger Überfall, gemeinschaftlich, lebensgefährdend 
oder schwere Körperverletzung: Schädigung der Sinnesorgane und/oder der 
Fortpflanzungsfähigkeit, Verlust und/oder Funktionsverlust von Gliedmaßen, Entstellung, 
Lähmung, Behinderung  

 Beispielsweise ein Schlag mit einem Schlüssel in der Hand oder mit einem Stift, zwei oder 
mehrere Schüler schlagen gemeinschaftlich auf einen Mitschüler ein 

 
Info 

 

 
 

 Bedrohung (§ 241 Strafgesetzbuch): Androhung eines Verbrechens gegen das Opfer oder 
gegen ihm nahestehende Personen 

 Beispielsweise „Ich bringe dich um",  
 
oder Nötigung (§ 240 Strafgesetzbuch) 
"Wenn du dem Lehrer was sagst, schlage ich dich zusammen."  

 
Info 

 

 
 

 Verstöße gegen das Waffengesetz (§§ 51- 53 Waffengesetz):  
Beispielsweise  Erwerb, Überlassen und Führen von verbotenen Waffen (z. B. Schlagringe, 
Totschläger, Butterflymesser, bestimmte Springmesser, Wurfsterne, Fallmesser, 
Faustmesser, Nun-Chaku). 

 
Info 

 

 
 

 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (vor allem §§ 29 bis 38): Handel und 
Weitergabe illegaler Drogen 

 Beispielsweise Handel mit bzw. Weitergabe von Cannabis an Mitschülerinnen und 
Mitschüler 

 
Info 

 

 
 

 Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Diebstahl mit Waffen (§§ 243 bis 244 a 
Strafgesetzbuch): Einbruch in Gebäude, Aufbruch von Behältnissen, gewerbsmäßiger 
Diebstahl, Diebstahl unter Mitführen von Waffen oder gefährlichem Werkzeug. 
Beispielsweise  Aufbruch eines Klassenraums und Diebstahl von Flachbildschirmen 

 
Info 

B 2. Meldebogen zu Vorfällen in allgemeinbildenden Schulen

     Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg 

05.09.2011 1 

 

Meldebogen bei schulischen Gewaltvorfällen an 
Beruflichen Schulen (HIBB) 
 

Unverzüglich per Fax an die folgenden vier Adressaten parallel 
 

 zuständige Schulaufsicht     Fax: -428634033 
 

 Beratungs- und Unterstützungszentrum  
Berufliche Schulen(BZBS)      Fax: 4 28 896 - 234 

 
 

 zuständiges Polizeikommissariat  Fax:       
 

Die Versendung dieses Meldebogens an die Polizei entspricht einer polizeilichen Anzeige.   
 

Anzeige bei der Polizei ist erfolgt             ja      nein 
 
 

 Beratungsstelle Gewaltprävention 
   (zur statistischen Datenerfassung)      Fax: 428 842 - 901 
 
 Beratungsstelle  Gewaltprävention zur besonderen Krisenintervention    (gleiche Faxnummer w.o.) 
 
 
 
 

D a r s t e l l u n g  d e s  V o r f a l l s   
Dieser Meldebogen ist im Internet unter http://www.li.hamburg.de/bsg verfügbar. 

SCHULE 

 

 Name Tel./Fax 
Schulnummer/Leitzeichen 
Ansprechpartner 

 

       
       
       

 
 

1. Datum/Uhrzeit des Vorfalls 
  

 Datum 
 

       
 

 Uhrzeit 
 

       

2. Zeit des Geschehens 

 

 Pause  Unterrichtszeit  vor dem Unterricht 
 nach dem Unterricht  Wandertag/Exkursion, Klassenfahrt 
 Freizeit/Wochenende  
 Sonstiges:   

3. Ort des Geschehens 

 

 Unterrichtsraum  Flur  Hof  Schulweg  
 Turnhalle/Sportplatz  Toiletten  Eingangsbereich  

 
 sonstigen Ort nennen:       

 4. Beteiligte Personen 
 
Tatverdächtige/r (T), Opfer (O), 

Zeugen (Z)  
 
Anzahl der beteiligten T und O 
  
 

Bitte Angaben zu:  
 Geschlecht, Alter,  

         Klassenstufe  
 schulfremde Beteiligte 
 Lehrkräfte 

 

       

 

5. Art des Delikts (Einschätzung) 
 
 
 

 

 

       

 6. Darstellung des Vorfalls 
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Anzeigepflichtige Gewalttaten (Kategorie I) 
 
Besteht der Verdacht einer der nachfolgend genannten Straftaten in der Schule oder im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Schule, muss die Schulleitung umgehend nach Kenntnisnahme dieses Verdachts 
die Polizei darüber informieren. 
 

(Durch Doppelklick auf den jeweiligen „Info“ - Text gelangen Sie zu den Checklisten für  
den Umgang mit diesen Straftaten, die wir auf unserer Webseite bereitstellen.) 

--- Makros müssen beim Öffnen aktiviert werden --- 
 

Sollte Ihr Dienstrechner keine Makros ausführen, können Sie auch www.li-hamburg.de/checklisten  
in Ihren Browser eingeben und direkt zu den Checklisten gelangen.  

  
 

 
 

 Straftat gegen das Leben (§§ 211 bis 222 Strafgesetzbuch): Mord, Totschlag, fahrlässige 
Tötung    

 
Info 

 

 
 

 Sexualdelikte oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184c 
Strafgesetzbuch): sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (schulischer Kontext), 
sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Verbreitung 
pornographischer Schriften 

 Beispielsweise Entkleidung des Opfers und Berühren von Geschlechtsteilen, Vollzug des 
Geschlechtsverkehrs unter Gewaltandrohung       

 
Info 

 

 
 

 Raub oder Erpressung (§§ 249 bis 256 Strafgesetzbuch): Wegnahme von Dingen unter 
Ausübung und/oder Androhung von Gewalt (Raub), Androhung oder Ausübung von Gewalt 
mit dem Ziel, sich zu bereichern (Erpressung) 

 Beispielsweise „Gib mir dein Handy/Taschengeld, sonst schlag ich dich zusammen!" 

 
Info 

 

 
 

 Gefährliche Körperverletzung (§§ 223 bis 231 Strafgesetzbuch): Einsatz von Giften, Waffen 
oder gefährlichem Werkzeug, hinterlistiger Überfall, gemeinschaftlich, lebensgefährdend 
oder schwere Körperverletzung: Schädigung der Sinnesorgane und/oder der 
Fortpflanzungsfähigkeit, Verlust und/oder Funktionsverlust von Gliedmaßen, Entstellung, 
Lähmung, Behinderung  

 Beispielsweise ein Schlag mit einem Schlüssel in der Hand oder mit einem Stift, zwei oder 
mehrere Schüler schlagen gemeinschaftlich auf einen Mitschüler ein 

 
Info 

 

 
 

 Bedrohung (§ 241 Strafgesetzbuch): Androhung eines Verbrechens gegen das Opfer oder 
gegen ihm nahestehende Personen 

 Beispielsweise „Ich bringe dich um",  
 
oder Nötigung (§ 240 Strafgesetzbuch) 
"Wenn du dem Lehrer was sagst, schlage ich dich zusammen."   

 
Info 

 

 
 

 Verstöße gegen das Waffengesetz (§§ 51- 53 Waffengesetz):  
Beispielsweise  Erwerb, Überlassen und Führen von verbotenen Waffen (z. B. Schlagringe, 
Totschläger, Butterflymesser, bestimmte Springmesser, Wurfsterne, Fallmesser, 
Faustmesser, Nun-Chaku). 

 
Info 

 

 
 

 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (vor allem §§ 29 bis 38): Handel und 
Weitergabe illegaler Drogen 

 Beispielsweise Handel mit bzw. Weitergabe von Cannabis an Mitschülerinnen und 
Mitschüler 

 
Info 

 

 
 

 Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Diebstahl mit Waffen (§§ 243 bis 244 a 
Strafgesetzbuch): Einbruch in Gebäude, Aufbruch von Behältnissen, gewerbsmäßiger 
Diebstahl, Diebstahl unter Mitführen von Waffen oder gefährlichem Werkzeug. 
Beispielsweise  Aufbruch eines Klassenraums und Diebstahl von Flachbildschirmen 

 
Info 

 

Die Meldebögen sind im Internet unter www.hamburg.de/gewaltpraevention/ 
4084614/meldebogen-fuer-gewaltvorfaelle-an-hamburger-schulen/ für Sie verfügbar.

B 3. Meldebogen zu Vorfällen in berufsbildenden Schulen
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einrichtungen der Behörde  
für Schule und Berufsbildung:

Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
Abteilung LIP: Prävention, Intervention und Beratung
SuchtPräventionsZentrum (SPZ)  
Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Besucheradresse: Hohe Weide 16, 20259 Hamburg. 
Tel.: 040 / 42 88 42 - 911 / Fax: - 902
www.li.hamburg.de/spz

Beratungsstelle Gewaltprävention
Bei Vorkommnissen im Zusammenhang mit Drogen  
und Waffen/Gewalt:
Beratungsstelle Gewaltprävention  
Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg
Besucheradresse: Moorkamp 3 (4. Etage) und  
Hohe Weide 12 (1. Etage)
Tel.: 040 / 42 88 42 - 930 Fax: 040 / 42 73 11 - 646
www.hamburg.de/gewaltpraevention

ReBBZ (regionale Bildungs- und Beratungszentren)
ReBBZ – zentrale Verwaltung: 
Von-Essen-Straße 82 – 84, 22081 Hamburg
Tel.: 040 / 4 28 63 - 2684 / Fax: 040 / 4 28 63 - 4613
www.hamburg.de/rebbz

Hamburger Institut für Berufliche Bildung
Beratungs- und Unterstützungszentrum  
Berufliche Schulen (BZBS)
Hamburger Straße 127, 22083 Hamburg
Tel.: 040 / 4 28 63 - 53 60 / Fax: 040 / 4 28 63 - 53 62    
E-Mail: BeratungBeruflicheSchulen@hibb.hamburg.de
www.hibb.hamburg.de

Suchtberatung für Kinder, Jugendliche und 
Angehörige in Hamburg:

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) 
Beratungszentrum Kö 16 a /
Beratung für drogengefährdete Kinder, Jugendliche,  
junge Erwachsene und deren Angehörige 
Königstraße 16 a, 22767 Hamburg
Tel.: 040 / 4 28 11 - 26 66 / Fax: - 33 68
www.hamburg.de/koe16a

Weitere Angebote insbesondere für Jugendliche  
finden sich im Verzeichnis über Sucht- und Drogenberatung  
in Hamburg „Kursbuch Sucht Hamburg“ unter  
www.kursbuch-sucht.de  
oder auf der Internetseite  
http://www.rauschbarometer.de/gezielte-hilfen/
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polizei Hamburg

n	Polizei-Notruf: 110 

n	Anti-Drogenhotline: 040 / 42 86 - 5 66 77

n	Cop4U und allg. Anzeigenerstattung über  
die zuständigen Polizeikommissariate 

n	Onlinewache der Polizei Hamburg:  
www.hamburg.de/onlinewache

n	Kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach BtM-Verstößen: 
Dienststelle „ZD 62“ (Front-Deal);  
BtM-Verkauf an „Endabnehmer“ 
Hinweistelefon 040 / 42 86 - 6 02 22  
montags bis freitags von 08.00 – 22.00 Uhr 

 E-Mail: zd62@polizei.hamburg.de

n	Fallunabhängige Beratung für die Schulleitungen  
in Sachen BtMG: 
Dienststellenleitung der ZD 62,  
Tel.: 040 / 42 86 - 6 02 00 oder - 6 02 01  
(keine Vortragstätigkeit!)

Regionale Jugendbeauftragte der Polizei:

Bezirk Mitte
Jörg Dittmer 

Tel.: 040 / 42 86 - 7 03 34 
E-Mail: jugendbeauftragter.mitte@polizei.hamburg.de

Stefan Hartmann 
Tel.: 040 / 42 86 - 7 03 35 
E-Mail: jugendbeauftragter.mitte@polizei.hamburg.de

Bezirk Altona
Dietrich Buizinga 

Tel.: 040 / 42 86 - 7 03 31 
E-Mail: jugendbeauftragter.altona@polizei.hamburg.de

Bezirk Eimsbüttel
Andreas Wolf 

Tel.: 040 / 42 86 - 5 83 26 
E-Mail: jugendbeauftragter.eimsbuettel@polizei.hamburg.de

Bezirk Hamburg Nord
Astrid Pägler 

Tel.: 040 / 42 86 - 7 03 37 
E-Mail: jugendbeauftragter.nord@polizei.hamburg.de

Bezirk Wandsbek
Michael Holmer 

Tel.: 040 / 42 86 - 7 03 36 
E-Mail: jugendbeauftragter.wandsbek@polizei.hamburg.de

Bezirk Bergedorf
Anja Hufnagel 

Tel.: 040 / 42 86 - 7 03 39 
E-Mail: jugendbeauftragter.bergedorf@polizei.hamburg.de

Bezirk Harburg
Holger Stahn 

Tel.: 040 / 42 86 - 5 83 31 
E-Mail: jugendbeauftragter.harburg@polizei.hamburg.de
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Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung n www.li.hamburg.de Hamburg

Legale und illegale Drogen in Schulen
Rechtliche Fragestellungen und Tipps

Drogen und Recht


